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Präs.: 11. JUNI 1975 No.1.15~J:J 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr .. Reinhart, Horejs, Jung\virth, Egg, Wille, Treichl 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Auszahhmg der Familienbeiliilfen an in österreich 

beschäftigte italienische Gastarbeiter seit 1.1.1975. 

Hit Wirkung von 1. Jänner 1975 wurde dem § 5 des Familienlasten­

ausgleichsgesetzes 1967 ein Abs. 4 angefügt,' dem zufolge "kein 

~.Ilsprüch auf Familienbeihilfe für Kinder besteht, die sich ständig 

im Auslai'1d aufnalten, es sei denn r dass die Gegenseitigkeit durch 

Staatsverträge verbürgt ist. 11 In allen von österreich' abgeschlossenen 

zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkammen scheint eine dies­

bezügliche "Verbürgung" auf, nach dem derzeit gültigen österreichisch 

italienischen Sozialversicherungsvertrag wird aber eine solche 

Anspruchsvoraussetzung als strittig bezeichnet. Die praktische 

Folge der zitierten Novellierung des Farnilienlastenausgleichs­

gesetzes resultiert nun darin, dass beispiel~ise weit über 

5öo allein in Tirol beschliftigte italienischle. Gastarbeiter (meist 
. . 

. Südtiroler) deren Killder in Italien :- vorwiegend in der ProvinZBozen -

den dauerrrlen .Wohnsitz haben, derzeit von. der Gewährung der Familien­

beihilfen ausgeschlossen werden. In Großbetrieben, wie zum Beispiel 

bei den Tiroler Röhrenwerken, wo Arbeitnehrrerverschiedener Nationalitäten 

beschäftigt sind, stößt die Tatsache auf Befrem::1en und Kritik, dass 

eine Gruppe der ausländischen Arbeitnehmer (z.B. Jugoslawen, Türken) 

die Familienbeihilfen erhält, italienische Dienstnehmer aber bei 

gleichen sozialen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen von der 

Gew'ährung dieser Leistung ausgeschlossen bleiben. 

Wenn auch sachgemäß die Leistung von Familienbeihilfen an italienische. 

Arbeitnel1J."TteL im nE:uem üsteITeich..,;,i talienischen' Sozial versicherungs­

abkcm:nen einwandfrei geregelt werden müßte, so scheint dieser Weg deShalb 

problematisch, weil sich die Verhandlungen über dieses neue Abkanmen' 

ohne Zweifel noch geraume Zeit .hinziehen werden, vor allem aber mit den 
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Inkrafttreten dieses Vertrages in nächster Zeit nicht gerechnet 

werden kann, während die Betroffenen schon jetzt eine sehr fühl­

bare und unzumutbare Einkannenseinbuße verzeichnen. 

Auch ~lird die Mitteilung, dass die seit 1. Jänner 1975 trotz 

der Novellierung des Familienlastenausgleichsgesetzes da und dort 

ausbezahlten Familienbeihilfen zurückgefordert werden sollen, 

verst~ldlichetweise ablehnend zur Kenntnis genarnrren. 

Die unterzeic1meten Abjeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen die nachstehenden 

Anfragen 

1) Mit welchen unverzüglichen Massnahmen beabsichtigt das Bundes­

ministerium für Finanzen den italienischen Gastarbeitern den 

Anspruch auf Farnilienbeihilfe ab 1. Jänner 1975 zu sichern ? 

2) Wird die Gewährung von Vorschusszahlungen an Farnilienbeihilfen, 

geprüft, soferne die formellen Arlspruch~voraussetzungal eine 

~~bestritta~e Fegel~~g erst im neuen österreichisch-italier~schen 

Sozialversicherungsvertrag finden sollten ? 

3) Wird eine Rückfordenmgsrnäglichkeit der seit 1. Jänner 1975 

. an italienische Dienstnehmer ausbezahlte Farnilienbeihilfen '. 

bestritte...'1 bzw. von einer Rückforderung Abstand gencmnen ? 
a ~ 

, 
I 

.' 
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